
Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über  
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Verfahren zur Erteilung der Plangenehmigung gem. § 68 Abs. 2 WHG  für die  

Herstellung von Retentionsraum im Rahmen der Erschließung des 
Neubaugebietes „In der Langgewanne“ in der Ortsgemeinde Schönenberg-

Kübelberg 
 
 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 

Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Fischerstraße 12, 67655 Kaiserslautern, gibt als 

zuständige Behörde bekannt, dass im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens für 

die Herstellung von Retentionsraum als wasserwirtschaftlicher Ausgleich für die 

Erschließung des Neubaugebietes „In der Langgewanne“ in der Ortsgemeinde 

Schönenberg-Kübelberg (Az.: 32-2-35.07.06.220-16-19) eine Umweltverträglichkeits- 

prüfung nicht durchgeführt wird.  

 

Antragsteller für das Vorhaben sind die Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal, 

Postfach 1261, 66896 Schönenberg-Kübelberg.  

 

Die standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 7 Abs. 2 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) hat ergeben, dass bei 

dem Vorhaben nach Einschätzung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in 67655 

Kaiserslautern aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in 

Anlage 3 aufgeführten Kriterien keine erheblichen Umweltauswirkungen vorliegen, 

die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele der hier vorliegenden 

örtlichen Gegebenheit in Form eines gesetzlich geschützten Biotops nach § 30 

Bundesnaturschutzgesetz betreffen und nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der 

Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.  Es besteht somit keine UVP-

Pflicht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

Die Herstellung des Retentionsraumes umfasst eine Fläche von rund 5000m2 mit 

einem Retentionsvolumen von rund 2500m3. Hierfür wird eine nach § 30 BNatSchG 

geschützte Fläche („Flutrasen in Kohlbachaue“ – BT-6510-0527-2009) temporär in 



Anspruch genommen. Diese nur kurzfristige und kleinräumige Nutzung natürlicher 

Ressourcen kann durch Beachten entsprechender Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen auf ein Minimum reduziert werden. Nach Ende der 

Baumaßnahme werden die beanspruchten Flächen durch entsprechenden 

Wiederauftrag des Oberbodens nahezu vollständig wieder als Grünland hergestellt 

und stehen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zur Verfügung. Es ist  mittelfristig 

mit einer Verbesserung der Strukturvielfalt zu rechnen.  

 Der Bereich für den Retentionsraum ist weder als rechtsverbindliches 

Überschwemmungsgebiet gem. § 76 WHG ausgewiesen noch als Risikogebiet nach 

§ 73 Abs. 1 WHG bestimmt. 

 

Die geprüften Antragsunterlagen sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des 

Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen bei der Struktur- 

und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 

Bodenschutz, Fischerstr. 12, 67655 Kaiserslautern zugänglich. 

 

Diese Bekanntgabe ist auch über das zentrale UVP-Portal Rheinland-Pfalz unter  

https://www.uvp-verbund.de/rp abrufbar.   

 

Kaiserslautern, den 19.032020 
 
 
 
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
                                                                                       Im Auftrag 

  Gez. 
      Christian Staudt 
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